
Nominierungsrichtlinien – Senioren‑EM 2026 

Guten Tag, sehr geehrte Landesverbandsvorsitzende! 

Mit beigefügtem Schreiben erhalten Sie die Nominierungsrichtlinien für die Senioren‑EM 2026  

mit der Bitte, diese an die relevanten Stellen weiterzuleiten. 

Die Europameisterschaften finden 2026 gegen Ende Oktober statt. Es stehen zwei Termine zur 

Auswahl; der Austragungsort steht noch nicht fest. 

Teilnahmeberechtigt sind die ersten Vier der Senioren-EM-Qualifikations-Rangliste 

(kombinierte Rangliste), sofern sie an den Europameisterschaften teilnehmen möchten. 

Berücksichtigt werden jene Ergebnisse, die in der Rangliste des ÖPBV bis zum Stichtag 1. August 

2026 gewertet wurden (365 Tage Zeitraum). 

In die kombinierte Rangliste fließen ein: 

• Drei Ergebnisse von Grand‑Prix‑Turnieren der allgemeinen Klasse; das schlechteste 

Ergebnis wird gestrichen. 

• Drei Ergebnisse von Grand‑Prix‑Turnieren der Seniorenklasse; das schlechteste Ergebnis 

wird gestrichen. 

• Bonuspunkte für Spitzenplätze bei den Staatsmeisterschaften und den Österreichischen 

Meisterschaften 2025 (Punktschlüssel siehe unten). 

Punkteschlüssel (Bonuspunkte): 

• Staatsmeisterschaft 2025: 1. Platz: 150 Punkte / 2. Platz: 100 Punkte / 3. Platz: 75 Punkte 

• Österreichische Meisterschaften 2025: 1. Platz: 100 Punkte / 2. Platz: 75 Punkte / 3. Platz: 

50 Punkte 

Nicht berücksichtigt werden in der kombinierten Rangliste: 

• Ergebnisse der Europameisterschaften 2025 

• Ergebnisse der Doppel‑Grand‑Prix‑Turniere (allgemeine Klasse und Seniorenklasse) 

• Punkte aus Mannschaftsbewerben 

Der ÖPBV erlaubt keine Selbstzahler bei den Europameisterschaften. Sofern jemand aus den 

ersten vier der kombinierten Rangliste nicht an den Europameisterschaften teilnehmen will, 

behält sich der ÖPBV vor, freigebliebene Plätze nicht zu beschicken. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen und verbleibe mit sportlichen Grüßen 

für den Sportdirektor 

Markus Führlinger, Seniorenreferent 

 

 


